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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

beko Silicon glasklar
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Dichtstoffe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):

Telefon: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-Mail: info@beko-group.com
Webseite: www.beko-group.com

1.4. Notrufnummer
Gesundheit Österreich, 24h: +43 (0) 1 406 4343

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Andere schädliche Wirkungen:
keine/keiner vPvB-Stoff.
keine/keiner PBT-Stoff.
Der Stoff ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [REACH] nicht registrierungspflichtig.

bk Handel GmbH
F¿rstenallee 1
AT-5020 Salzburg
Austria
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidenti-
fikatoren

Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzen-
tration

EG-Nr.: 934-956-3 Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane,
Cycloalkane, <0,03 Aromaten
Asp. Tox. 1
H304

25 – ≤ 50
Gew-%

CAS-Nr.: 17689-77-9
EG-Nr.: 241-677-4

Triacetoxyethylsilan
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Corr. 1B
H302-H314-H318

1 – ≤ 5
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen.

Bei Hautkontakt:
Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit
reichlich Wasser abspülen.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Weitere Angaben:
Abschnitt 11: Toxikologische Angaben
Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
Symptome können auch erst viele Stunden nach der Exposition auftreten.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel.

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Kohlenoxide, Formaldehyd, Giftige Gase.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät)
(DIN EN 133).
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5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.1.2. Einsatzkräfte
Keine Daten verfügbar

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Undichtigkeit
beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Für Reinigung:
Produkt aushärten lassen. Mechanisch aufnehmen und gemäß Abschnitt 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Für ausreichende Lüftung sorgen. Vermeiden von: Augenkontakt, Hautkontakt.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. bei Raumtemperatur Kühl und trocken lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

32,5 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, langfristig, lokal

Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

10,8 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② inhalativ, langfristig, lokal

Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

65 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② inhalativ, kurzfristig, lokal, (akut)

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

0,2 mg/l ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

0,02 mg/l ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

1 mg/l ① PNEC Kläranlage

Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

0,16 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

0,16 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Triacetoxyethylsilan
CAS-Nr.: 17689-77-9

0,031 mg/kg ① PNEC Boden

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Für Frischluft sorgen. Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach
Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden. Bei unzureichender
Belüftung Atemschutz tragen.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.
Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen
umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.
Weitere Angaben: BS EN 14042:2003, TRGS 402
BS EN 14042:2003 Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren
und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe.
TRGS 402 Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrenstoffen - Inhalative
Exposition

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gefahr: Augenkontakt
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
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Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374
Benutzung von Schutzhandschuhen: Butylkautschuk (EN ISO 374)
Benutzung von Schutzhandschuhen: CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) (EN ISO 374)
Benutzung von Schutzhandschuhen: Nitrile (EN ISO 374)
Mindestschichtdicke: 0,5mm
Permeationszeit (Durchbruchzeit): > 480min
Die ermittelten Durchbruchszeiten gemäß EN 165231-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen
durchgeführt.
Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.
Benutzung von Schutzkleidung (Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe DIN EN ISO 20345,
langärmelige Arbeitskleidung)

Atemschutz:
Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:
Nicht zu erwarten

Sonstige Schutzmaßnahmen:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen über die Informationen der Inhaltsstoffe
ausgewählt.Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchszeit,
Permeationsraten und der Degradation erfolgen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualtiätsmerkmalen abhängig und vom Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss
deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: fest Farbe: glasklar
Geruch: Essigsäure Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter bei

°C
Methode Bemerkung

pH-Wert < 7
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich nicht

anwendbar
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur nicht bestimmt
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Parameter bei
°C

Methode Bemerkung

Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

nicht
anwendbar

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte 0,96 – 1 g/cm³
Schüttdichte nicht

anwendbar
Wasserlöslichkeit löslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch > 20,5
Viskosität, kinematisch > 20,5 mm²/s

9.2. Sonstige Angaben
Entzündbarkeit: > 440°C
Lösemittelgehalt (%): 0

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Das Produkt wurde nicht geprüft.

10.2. Chemische Stabilität
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
sSiehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes.
Hitze, Feuchtigkeit

10.5. Unverträgliche Materialien
Siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes.
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.
Vermeiden von: Alkalien, Säuren

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane,
Isoalkane, Cycloalkane, <0,03 Aromaten

LD50 oral:
>5.000 mg/kg (Ratte) OECD 401

LD50 dermal:
>3.160 mg/kg (Kaninchen) OECD 402

LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf):
>5.266 mg/l (Ratte) OECD 403, Aerosol

17689-77-9 Triacetoxyethylsilan LD50 oral:
1.460 mg/kg (Ratte)

7631-86-9 Siliciumdioxid LD50 oral:
>5.000 mg/kg (Ratte) OECD 401,
Analogieschluss

LD50 dermal:
>5.000 mg/kg (Kaninchen)

LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/
Nebel):

>0,139 mg/l 4 h (Ratte) Literaturangaben

Akute orale Toxizität:
ATEmix berechnet: >2.000 mg/kg

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
nicht reizend.

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten:
nicht reizend. OECD 404

Triacetoxyethylsilan:
Ätzend. Kaninchen

Siliciumdioxid:
nicht reizend. Literaturangaben Kaninchen

Schwere Augenschädigung/-reizung:
nicht reizend.

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten:
nicht reizend. OECD 405

Triacetoxyethylsilan:
nicht reizend. Kaninchen, OECD 405

Siliciumdioxid:
nicht reizend. Mechanische Reizung möglich, Literaturangaben, Kaninchen
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Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Triacetoxyethylsilan:
Nein (Hautkontakt), Meerschweinchen, OECD 406

Siliciumdioxid:
nicht sensibilisierend. Meerschweinchen

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten:
negativ

Siliciumdioxid:
negativ

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Siliciumdioxid:
Kein Hinweis auf Karzinogenität am Menschen.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten:
negativ

Siliciumdioxid:
Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität am Menschen vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten:
Ja.

Zusätzliche Angaben:
Symptome:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten:
Erbrechen, Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Triacetoxyethylsilan:
Schleimhaut: Reizung oder leichte reversible Verletzung möglich

Siliciumdioxid:
Rötung der Bindehaut.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane,
Isoalkane, Cycloalkane, <0,03 Aromaten

LC50: >1.025 mg/l 4 d (Fisch) OECD 203
LC50: >3.193 mg/l 2 d (Krebstiere) ISO 14669
ErC50: >10.000 mg/l 3 d (Alge/Wasserpflanze,
Skeletonema costatum) ISO 10253

17689-77-9 Triacetoxyethylsilan LC50: 251 mg/l 4 d (Fisch, Brachydanio rerio (Ze
brabärbling))
EC50: 62 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna
(Großer Wasserfloh))
IC50: 73 mg/l 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedes
mus subspicatus)

7631-86-9 Siliciumdioxid LC50: >10.000 mg/l 4 d (Fisch, Brachydanio rerio
(Zebrabärbling)) OECD 203
EC50: >10.000 mg/l (Krebstiere, Daphnia magna
(Großer Wasserfloh)) OECD 202
EC50: >10.000 mg/l 3 d (Alge/Wasserpflanze)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Stoffname Biologischer

Abbau
Bemerkung

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane,
Cycloalkane, <0,03 Aromaten

Ja, schnell OECD 306

17689-77-9 Triacetoxyethylsilan nicht bestimmt abiotischer Abbau
7631-86-9 Siliciumdioxid — abiotischer Abbau

Zusätzliche Angaben:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Triacetoxyethylsilan:
21d, 74%

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Akkumulation / Bewertung:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten: Ja.

Siliciumdioxid: Nicht zu erwarten
12.4. Mobilität im Boden
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten: Nicht zu erwarten

Siliciumdioxid: Nicht zu erwarten
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane,
Cycloalkane, <0,03 Aromaten

Der Stoff im Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB
Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

17689-77-9 Triacetoxyethylsilan Der Stoff im Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB
Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

7631-86-9 Siliciumdioxid Der Stoff im Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB
Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses
Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter
Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt:

07 02 17 siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallschlüssel Verpackung:
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Produkt aushärten lassen. Kann mit Hausmüll zusammen abgelagert werden.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Behälter vollständig entleeren.
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Landtransport (ADR/
RID)

Binnenschiffs-
transport (ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-
TI / IATA-DGR)

14.1. UN-Nr.
Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant
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Landtransport (ADR/
RID)

Binnenschiffs-
transport (ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-
TI / IATA-DGR)

14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Siehe Angaben zur Richtlinie 2010/75/EU. VOC-Wert (in g/L): 0

15.1.2. Nationale Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach besten Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung.
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